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 § 36 V 1 StVO 
 

„Polizeibeamte dürfen Verkehrsteilnehmer zur Verkehrskontrolle 

einschließlich der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit und zu 

Verkehrserhebungen anhalten.“ 

 

 

 Ermächtigungsgrundlage: § 6 I Nr. 3 StVG 

 

 Verkehrskontrollen sind ohne konkreten Anlass zulässig (vgl. 

Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 39. Auflage 2007, § 36 StVO Rdnr. 

24). 

 

 Verkehrskontrollen dienen der Sicherheit oder Ordnung des 

Straßenverkehrs (vgl. Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 39. Auflage 

2007, § 36 StVO Rdnr. 24). 

 

 Überprüft werden können (vgl. VwV zu § 36 Absatz 5 StVO, Rdnr. 7): 

 

 Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer 

 mitzuführende Papiere 

 Zustand der Fahrzeuge 

 Ausrüstung der Fahrzeuge 

 Beladung der Fahrzeuge 
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 § 36 V 2 und 3 StVO 
 

„Das Zeichen zum Anhalten kann der Beamte auch durch geeignete technische 

Einrichtungen am Einsatzfahrzeug, eine Winkerkelle oder eine rote Leuchte 

geben. Mit diesen Zeichen kann auch ein vorausfahrender Verkehrsteilnehmer 

angehalten werden. Die Verkehrsteilnehmer haben die Anweisungen der 

Polizeibeamten zu befolgen.“ 

 

 

 § 36 V 2 StVO erlaubt Zeichen und Weisungen an 

 

 fahrende Fahrzeuge zum Anhalten 
 haltende Fahrzeuge zum Stehenbleiben (vgl. Hentschel, 

Straßenverkehrsrecht, 39. Auflage 2007, § 36 StVO Rdnr. 24) 

 

 Dem fließenden Verkehr dürfen nur Polizeibeamte Zeichen und 

Weisungen geben, die durch Uniform oder Polizeifahrzeug erkennbar 

sind (vgl. VwV zu § 36 Abs. 1, Rdnr. 1; Hentschel, 

Straßenverkehrsrecht, 39. Auflage 2007, § 36 StVO Rdnr. 24). 

 

 Anhalteweisung kann auch die Verfolgung mit Blaulicht und 

Martinshorn sein (vgl. Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 39. Auflage 

2007, § 36 StVO, Rdnr. 24; OLG Köln, VRS 67, 295, zit. nach 

Hentschel, aaO). 
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 Anhaltegebot zur Verfolgung und Ahndung einer zuvor begangenen 

Verkehrsstraftat oder Verkehrsordnungswidrigkeit 

 

 Dient das Anhaltegebot ausschließlich der Verfolgung und Ahndung 

einer zuvor begangenen Verkehrsstraftat oder 

Verkehrsordnungswidrigkeit, liegt kein Anhalten zur Verkehrskontrolle 

nach § 36 V StVO und keine Weisung nach § 36 I StVO vor (vgl. 

Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 39. Auflage 2007, § 36 StVO Rdnr. 24; 

BGHSt 32, 248 = BGH, NJW 1984, 1568). 

 

 Missachtung einer Anhalteweisung ausschließlich zur 

Verfolgung und Ahndung einer Verkehrsstraftat oder 

Verkehrsordnungswidrigkeit auf der Grundlage der StPO ist nicht 

bußgeldbewehrt (vgl. Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 39. 

Auflage 2007, § 36 StVO Rdnr. 27 mwN). 

 

Aber: 

 

 Das Anhaltegebot zur Verfolgung und Ahndung einer zuvor 

begangenen Verkehrsstraftat oder 

Verkehrsordnungswidrigkeit dient in der Regel auch der 

Überprüfung der mitzuführenden Papiere und damit 

gleichzeitig der Verkehrskontrolle gemäß § 36 V StVO (strittig; 

vgl. Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 39. Auflage 2007, § 36 

StVO Rdnr. 24 mwN). 
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 § 36 V 4 StVO 
 

„Die Verkehrsteilnehmer haben die Anweisungen der Polizeibeamten zu 

befolgen.“ 

 

 

 § 36 V 4 StVO erlaubt nur Anweisungen, die zum Anhalten oder zur 

unmittelbaren Durchführung der Verkehrskontrolle erforderlich 

sind (vgl. Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 39. Auflage 2007, § 36 

StVO Rdnr. 25). 

 

 Weitergehende Anweisungen sind von § 36 V 4 StVO nicht gedeckt 

(vgl. Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 39. Auflage 2007, § 36 StVO 

Rdnr. 25 mwN): 

 

 Aufforderung zu Wenden und dem Polizeibeamten zu folgen (vgl. 

OLG Koblenz, VRS 61, 68) 

 Auf die andere Straßenseite zum Polizeifahrzeug zu fahren (vgl. 

OLG Köln, VRS 64, 59) 

 Zur Blutprobenentnahme zum Streifenwagen zu gehen (vgl. OLG 

Koblenz, VRS 61, 392) 

 Aufforderung, im Rahmen von Verkehrserhebungen Angaben zu 

machen (vgl. Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 39. Auflage 2007, 

§ 36 StVO Rdnr. 25) 

 

 Die Missachtung der Anhalteweisung zur Verkehrskontrolle ist 

ordnungswidrig gemäß §§ 36 V 4, 49 III Nr. 1 StVO, 24 StVG. 

 

  



Basisinformationen – 

Vorlesungsbegleitende 

Unterlagen 

Verkehrsrecht 
Prof. Dr. Helmut Janker 

Schutz- und Kriminalpolizei 

(Stand: 01.10.2007) 1. Semester (Datei: vr1_5_1.docx) 

Thema: 

5.1. Anhalten und 

Überprüfung von 

Fahrzeugen ohne konkreten 

Anlass (§ 36 Abs. 5 StVO) 

Seite 5 von 5 

 

 

 Zulässige Anweisungen nach § 36 V 4 StVO 
 

 Zulässig sind Anweisungen, die unmittelbar der Ermöglichung der 

Verkehrskontrolle dienen (vgl. Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 39. 

Auflage 2007, § 36 StVO Rdnr. 25). 

 

 Anweisung Auszusteigen, um die Überprüfung des Fahrzeugs 

zu ermöglichen (vgl. OLG Düsseldorf, NZV 1996, 458). 

 Anweisung Auszusteigen, um die Überprüfung der 

Fahrsicherheit zu ermöglichen (vgl. OLG Düsseldorf, NZV 1996, 

458). 

 Anweisung, die Beleuchtungseinrichtung zur Überprüfung zu 

betätigen (vgl. Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 39. Auflage 

2007, § 36 StVO Rdnr. 25). 

 

 Mitwirkungs- und Duldungspflichten des Fahrzeugführers ergeben 

sich auch aus § 31b StVZO. 

 

 Das Nichtbefolgen einer zulässigen Anweisung zur Ermöglichung 

der Verkehrskontrolle ist ordnungswidrig gemäß §§ 36 V 4, 49 III 

Nr. 1 StVO, 24 StVG. 
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